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KOMMENTAR Roland Baader

Willkiir und

Verantwortung
Begriffsklirung IV: «Gerechtigkeit»

Roland Baader

Von Aristoteles stammt die Idee der iustitia communitativa,
dass also der Kern der Gerechtigkeit sei, Gleiches gleich zu
belohnen oder gleich zu bestrafen. Fiir die anonyme arbeits-
teilige Grossgesellschaft kann das nur in die Norm iibersetzt
werden «Gleiches Recht fiir alle und gleiche Spielregeln fiir
alle». Friedrich A. von Hayek hat das in die prignanten Sitze
gegossen: «Es gibt fiir mich nur eine Gerechtigkeit, das ist die
Gleichheit vor dem Gesetz. Jede Abweichung davon, selbst mir
besten Absichten, dffner der Willkiir alle Tiiven, zerstort die
Freiheit und damit den hichsten Wert, weil sie Voraussetzung
fiir alle anderen Werte ist.»

Trotz der abschreckenden Beispiele in den sozialistischen
Staaten ist es auch in der sogenannten «freien Welt» in den
letzten 40 Jahren zu einer Perversion des Gerechtigkeitsbe-
griffs im Sinne von «Ergebnisgerechtigkeit» oder «Vertei-
lungsgerechtigkeit» und «Gleichheit der Lebensumstinde»
(vor allem der Einkommen und Vermdgen) gekommen.
Der allgegenwiirtige Tarnbegriff dafiir lautet «soziale Gerech-
tigkeit». Wihrend sich Gerechtigkeit klar und deutlich als
Gleichheir aller vor dem Gesetz definieren lisst, ist es noch
niemandem gelungen zu erkliren, was genau unter «sozialer
Gerechtigkeit» zu verstehen sei. Und es wird auch niemals
gelingen, da es sich um ein Tduschungsunwort handelt.

Jedes Individuum ist einzigartig, es unterscheidet sich von
allen anderen Menschen, ist verschieden in seinen Fihigkei-
ten und Fertigkeiten, in seinen Kenntnissen und Anlagen, in
seinen Erfahrungen und Vorstellungen, in seinen Vorliecben
und Abneigungen, in seinen Wiinschen und Lebenspro-
jekten, in Geschmack und Gehabe, in Zielsetzungen und
Traumen, in Wertsetzungen und Verhalten. Wer fiir Mil-
lionen dieser unterschiedlichen Individuen nach Gleichheit
der materiellen Lebensumstinde strebt, muss alle ungleich
behandeln, muss allen verschiedenen Menschen seinen Ein-
heitswillen und seine Vorstellung von Gleichheit aufzwingen,
muss befehlen und unterdriicken — kurz: 7uss alle Regeln der
Gerechtigkeit brechen und zerstoren.

Wer den staatlich sanktionierten «Himmel» auf Erden
will, lesen wir bei Holderlin in «Hyperion», wird den Staat
und damit auch die Erde zur «Hélle» machen. Mao hat mit
seinem Gleichheitswahn vorgefiihrt, wie eine solche Hélle
aussehen kann: 70 Millionen Tote hat sein kulturrevolutio-
ndrer Gerechtigkeitsfeldzug gekostet. Schon Cicero hat vor
tiber 2000 Jahren gewarnt: «So kommt es, dass iberhaupt kei-
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ne Gerechtigkeit ist, wenn sie nicht von der Natur ist und wenn
die Gerechtigkeit, die aus Niitzlichkeitserwigungen aufgestellt
wird, durch diese Niitzlichkeit wieder zerstort wird. »

Man kann heute nicht selten vom «uralten Gegensatzpaar
von Freiheit und Gerechtigkeit» lesen. Das ist ein Irrtum,
denn die Regeln des gerechten Verhaltens — und somit das
gesamte Moralsystem einer Gesellschaft — stehen in engstem
Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit der Person. Und
verantwortlich handeln kann der Einzelne nur bei freier Ent-
scheidung. Verantwortung ibernehmen heisst zunichst, fiir
sich selbst verantwortlich zu sein und anderen nicht zur Last
zu fallen. Es heisst als nichstes, fiir die Seinen (Kinder, Eltern,
Partner) mitzusorgen. Verantwortung tragen heisst ferner,
anderen nicht zu schaden, weder psychisch noch materiell-
physisch. Zu all dem ist Eigentum unerlisslich, Eigentum
am eigenen Leben, am eigenen Kérper und am rechtmissig
erworbenen Besitz.

Verantwortung kann nur das Individuum tragen, nicht
aber ein Kollektiv; denn in diesem Fall miissten die Individu-
en ihre Verantwortung aufgeben und auf die Leiter des Kol-
lektivs tibertragen. Persdnliche Verantwortung (eine andere

Wer den staatlich sanktionier-
ten «Himmel» auf Erden will,
so lesen wir bei Hélderlin,
wird den Staat und damit auch
die Erde zur «Holle» machen.

gibt es nicht!) erfordert persénliche Freiheit (es gibt keine
andere!) und personliches Eigentum (es gibt kein anderes!).
Gerechtigkeit im Sinne gerechten Verhaltens ist das Spiegel-
bild verantwortlichen Handelns. «Die Aufzwingung irgendei-
nes Bildes von ozialer Gerechrigkeiv», so Hayek, «wernichrer
unweigerlich jene Freiheit personlicher Entscheidungen, auf der
alle Moral fussen muss. In Wirklichkeit berubt jene systematische
Verfolgung des Irrlichts der <sozialen Gerechtigkeits ... durchweg
auf der grauenhaften Idee, dass politische Macht die materielle
Position von Einzelpersonen und Gruppen bestimmen sollte. ..
Es war der grosse Vorzug der marktlichen Ordnung ... dass sie
Jjeden solcher Machr entkleidete, die nur in willkiirlicher Weise
gebraucht werden kann. Sie hat tatsichlich die weitestgehen-
de jemals erreichte Beschrinkung willkiirlicher Macht bewirks.
Diesen grassten Triumph personlicher Freibeit droht die Verfiih-
rung «ozialer Gerechtigkeip uns wieder zu nehmen.»

Mein Fazit: Freiheit, Verantwortung (Moral) und Ge-
rechtigkeit bilden eine Einheit. Das verfithrerische Machtin-
strument namens «soziale Gerechtigkeit» zerstort alle Kom-
ponenten dieser Einheit. Gerecht ist nur die Freiheit.
ROLAND BAADER, geboren 1940, ist Nationalékonom und Autor,
unter anderem von «Markt oder Befehl» (Lichtschlag 2007). In seinen

vorhergehenden Kolumnen hart er sich mit den Begriffen «Freiheiw,
«Sicherheit» und «Nachhaltigkeit» befasst.

Nr.02/03, 2008 SCHWEIZER MONATSHEFTE



	Willkür und Verantwortung : Begriffsklärung IV: "Gerechtigkeit"

